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Amt der Burgenländischen Landesregierung 
 
Zahl: A2/L.RO3298-10000-4-2017 

327. Genehmigung der Bebauungsrichtlinien der Marktgemeinde Riedlingsdorf 

Die Burgenländische Landesregierung hat mit Bescheid vom 19. Oktober 2017, Zahl: A2/L.RO3298-10000-4-
2017, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Riedlingsdorf vom 29. Juni 2017, idF vom  
19. September 2017, mit der die Bebauungsrichtlinien erlassen werden, gemäß § 25a Abs. 4 in Verbindung 
mit § 23 Abs. 8 des Burgenländischen Raumplanungsgesetzes genehmigt. 

Für die Landesregierung: 
Im Auftrag der Abteilungsvorständin: 

Mag. Zinggl, LL.M. 

___________________ 

Zahl: A2/S.SV-10012-10-2017 

328. Wiederbestellung von Herrn WHR DI Christian Schügerl zum Sachverständigen gemäß 
§ 125 KFG für die KFZ-Einzelprüfung 

 

Herr WHR DI Christian Schügerl wurde gemäß § 125 Abs. 1 KFG 1967 bis 30. November 2022 zum Sachver-
ständigen für die KFZ-Einzelprüfung wiederbestellt. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmannstellvertreter: 

Tschürtz 

___________________ 

LANDESAMTSBLATT 
FÜR DAS BURGENLAND 
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Zahl: A2/S.SV-10012-6-2017 

329. Wiederbestellung von Herrn OAR Ing. Herbert Lichtenecker zum Sachverständigen 
gemäß § 125 KFG für die KFZ-Einzelprüfung 

 

Herr OAR Ing. Herbert Lichtenecker wurde gemäß § 125 Abs. 1 KFG 1967 bis 31. Oktober 2022 zum Sach-
verständigen für die KFZ-Einzelprüfung wiederbestellt. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmannstellvertreter: 

Tschürtz 

___________________ 

330. Bündnis Liste Burgenland - Prüfungsbericht über die widmungsgemäße Verwendung der 
Förderungsmittel für 2016 gemäß Bgld. Parteienförderungsgesetz 

Die Partei „Bündnis Liste Burgenland - LBL“ hat uns beauftragt, die rechnerische Richtigkeit der Aufzeich-
nungen und die widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel im Sinne des § 4 des Bgld. Parteienför-
derungsgesetzes für das Kalenderjahr 2016 zu überprüfen.  

Wir haben diese Überprüfung anhand der uns vorgelegten Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, der Auf-
zeichnungen, der Belege und der uns von Kassier Herrn Rudolf Moor erteilten Auskünfte durchgeführt.  
Aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Liste Burgenland - (LBL) und dem Team Stronach, Landesgruppe 
Burgenland, schlossen sich die beiden Rechtspersonen „Team Stronach für Burgenland“ und Verein „Bündnis 
Liste Burgenland - LBL“ zu einem Wahlbündnis für das gemeinsame Antreten bei der Landtagswahl 2015 zu-
sammen. Das Team Stronach, Landesgruppe Burgenland, hat für seine Leistungen von dem „Bündnis Liste 
Burgenland - LBL“ aus den Förderungsmitteln eine Wahlkampfkostenvergütung erhalten. 

Es ist zwischen „Bündnis Liste Burgenland - LBL“ und „Team Stronach, Landesgruppe Burgenland“ noch 
immer strittig, ob die Weitergabe von Förderungsmitteln innerhalb eines Wahlbündnisses den Bestimmun-
gen des Bgld. Parteien-Förderungsgesetzes entspricht. Der Streit ist zum Zeitpunkt unserer Bestätigung noch 
immer nicht abgeschlossen.  

Aufgrund des Ergebnisses unserer Prüfung bestätigen wir die widmungsgemäße Verwendung der gemäß  
§ 1 des Bgld. Parteienförderungsgesetzes erhaltenen Förderungen für das Jahr 2015 zur Bedeckung des per-
sonellen und sachlichen Aufwandes des „Bündnis Liste Burgenland - LBL“ mit der Einschränkung, dass wir die 
rechtliche Zulässigkeit der Weitergabe von Fördermittel innerhalb eines Wahlbündnisses an die Mitglieder 
des Wahlbündnisses aufgrund der oben beschriebenen offenen Rechtslage derzeit nicht beurteilen können. 
Weiters wird bestätigen wir die rechnerische Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen. 

Für die euro audit Wirtschaftsprüfungs GmbH: 
Mag. Michael Auer  
Wirtschaftsprüfer 

___________________ 
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